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Sachverhalt und Antrdge 
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I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr.79 103 587.6, 

angemeldet am 24.Septexnber 1979, wurde am 15.Juli 1981 

das Patent Nr. 0 009 259 erteilt. 

II. Gegen die Erteilung des Patentes hat die Fa. Voest-

Alpine Aktiengesellschaft Einspruch erhoben und Wider-

ruf des Patentes in vollem TJmfng beantragt. Der Em-

spruch wurde auf die Behauptung gestUtzt, daB der An-

meldung sgegenstand nicht auf erfinder ischer Thtigke it 

beruhe in Hinblick auf Eolgende Veröffentlichungen: 

	

AT-B-301 780 
	

(1) 

DE-B-1 106 460 (2) 

DE-A-2 028 078 (3) 

FR-A-i 371 056 (4) 

FR-A-i 578 603 (5) 

	

DE-B-903 024 
	

(6) 

	

US-A-581 367 
	

(7) 

	

DE-B-182 787 
	

(8). 

III. Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung von 

20.Juli 1983 das Patent aufgrund des Vorbringens der 

Einsprechenden widerrufen. 

IV. Gegen diese Entscheidung wendet sich die am 15.Septem-

ber 1983 eingelangte Beschwerde der Patentinhaberin, 

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und gege-

benenfalls Anberáumung einer mUndlichen Verhandlung be-

antragt. In der am 18.November 1983 eingelangten Be-

schwerdebegrUndung wird Aufrechterhaltung des Patentes 

in Umfarige eines neuen eingeschränkten Anspruches 1 und 
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der AnsprUche 2 bis 6 beantragt. Zustzlich wurden von 
der Patentinhaberin noch folgende Literaturstellen zi-

tiert: 

FR-A-2 320 800 (9)  
DE-B-2 101 220 (10)  
EP-B-0 035 490 (11). 

V. Die BeschwerdefUhrerin legt dar, dai3 die Einspruchsab-
teilung das von ihr als nächstliegend angesehene Doku-
ment (2) durch retrospektive Betrachtungen in unzuläs-
siger Weise interpretiert habe. Sie unterstreicht die 
Uberraschenden Vorteile, die durch den nxne1dungsgegen-
stand erzielbar sind. 

VI. Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt in 
ibrem ant 21.März. 1984 eingelangten Schriftsatz, die Be-
schwerde gemal3 Regel 65 EPV in Hinblick auf Art.107 EPV 
zu verwerfen da die: Beschwérde von der Fa • concast AG 
eingelegt worden sei, wahreria als Patentinhaber auf 
Grund einer Ubertragung die Concast Holding erscheine. 

VII. Auch in sachlicher Hinsicht sei die Beschwerde unbe-
grUndet. Der neue Anspruch 1 sei unzulässig abgeändert 
worden; es liege aber auch keine Erfindung un }Jinblick 
auf die Entgegenhaltungen (1), (2) und (7) vor. 

VIII. Die BeschwerdefUhrerin begrUndet ihre Beschwerdeberech-
tigung mit dent Hinweis, dal3 die Fa. Concast Holding AG 
Rechtsnachfolgerin der Fa. Concast AG sei. In Hinblick 
auf einen Einwand der Gegenseite schlägt sie eine nde-
rung von Anspruch 1 vor (Tragarme in der Mehrzahl statt 
in der Einzahl). 

• • • I 0 . • 
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IX. In einem Bescheid hat die Kammer die Auffassung vertre-

ten, dai3 die Aufrechterhaltung des Patentes auf Grund 

der zuletzt beantragten Fassung des Patentanspruches 1 

möglich erscheine, daB hierzu aber nderungen in den 

abhangigen AnsprUchen und in der Beschreibung erforder-

lich seien. 

X. Die BeschwerdefUhrerin beantragt nunmehr Aufrechterhal-

tung des Patentes mit geànderten PatentansprUchen und 

mit geänderter Beschreibung. Der neue Patentanspruch 1 

hat folgenden Wortlaut: 

1. Auf einer GieI3btthne angeordneter Drehturm (33) in 
e iner Stranggie3anlage mit zwei ver schwenkbaren Tragar-

men (31,32) zur wechselweisen Aufnahme von jeweils ei-
ner mit Stahl gefUilten Giel3pfanne in einer Pfannen-
wechselstation (6) und zur Verschwenkung dieser Pfanne 

in die Giei3station (7) und ein Hebezeug zn Anheben der 

von Stahiwerk mittels einem Flurförderxnittel (20) an-
kommenden Pfannen in eine höher gelegene, Uber den Zwi-

schengefàl3 vorgesehene Giei3positionshöhe, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Hebezeug (4,41,43) fUr die Giei3-

pfannen (2,2') auf den verschwenkbaren Tragarmen (31, 
32) des Drehturmes (33) angeordnet und mit denselben 
aus einer die Pfannenwechselstation Uberdeckenden Stel-

lung in die auf die Giei3station ausgerichtete Stellung 

hin verschwenkbar ist. 

XI. Die Einsprechende bringt in einer schriftlichen Eingabe 
Argumente gegen die Aufrechterhaltung des Patentes vor 

und beantragt für den Fall, daB den Anträgen gemäB der 
am 21.März 1984 eingelangten Eingabe nicht entsprochen 

werden kann, Anberaumung einer mUndlichen Verhandlung. 

. . . / . . . 
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XII. In der mUndlichen Verhandlung am 22.Januàr 1985 wieder-

holen die Parteienvertreter schriftlich vorgebrachte 

Argumente. Der Vertreter der Patentinhaberin beantragt 

hilfsweise, im Hinblick auf die Entgegenhaltung (7), 

im Patentanspruch 1 (Zeile 2) nach "mit zwei ver-

schwenkbaren Thagarmen (31,32)" einzusetzen "mit ga-

belförmigen Ausnehznungen". 

XIII. Der Vertreter der Einsprechenden legt die bekanntge-

inachten Unterl ag en der deut schen Patentarimeldung 

B-28 197 VI/31c (12) 

als weiteren einschlägigen Stand der Technik, der die 

Konstruktion gem9i3 (2) erläutere, vor. 

Entscheidungsgrtinde: 

BezUglich des Einwandes der mangeinden Beschwerdebe-

rechtigung (Art.107 EPU) wurde von der BeschwerdefUhre-

rin der Nachweis erbracht, daB lediglich der Name der 

Arnnelderin Concast AG auf Concast Holding 'AG geändert 

wurde, womit der diesbezUgliche Einwand der Einspre-

chenden und Beschwerdegegnerin beseitigt ist. 

1. Die Beschwerde entspricht daher den Bestimmungen der 

Art.106 bis 108 und der Regel 64 EPU; sie ist daher zu-

lässig. 

2. Der Gegenstand der derzeitigen Fassung der Patentan-

sprUche und der Beschreiung geht nicht Uber den Inhalt 

der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung 

hinaus. Die Knderungen erfUllen daher die Bestixnmungen 

des Art.123(2) EPU. Des weiteren entsprechen die neuen 

PatentansprUche auch der Vorschrift des Art.123(3) 

EPU. 

0 • • / • 0 • 



Die Einwànde der Einsprechenden und Beschwerde fUhrerin 

gegen die Zulässigkeit der Knderungen sind unbegrUndet, 

da die Knderungen lediglich Einschrnkungen und Ver-

deutlichungen darstellen, somit also keine neuen Sach-

verhalte eingebracht worden sind bzw. auch keine Erwei-

terungen des Schutzbereiches stattgefunden haben. 

3. 	Die durch den Patentgegenstand zu lösende Aufgabe ist 

es, auf einen Hallenkran zum Transport der Giel3pfannen 

zu verzichten, wodurch die Halle niedriger gebaut wer-

den kann (S.2, Z.21 der ursprunglichen Beschreibung; 

Sp.l, Z.56 der Patentschrift). Der auch auf S.2, Z.6 

der ursprUnglichen Beschreibung vorkommende Ausdruck 

"Hallenkran" ist in Sp.1, Z.39 des Patentes durch den 

Zusatz "bzw. Laufkatzenkran" erläutert. Diese zwei. Aus-

drucke beziehen sich ganz offensichtlich auf denselben 

Gegenstand: An jeder Längsseite der Halle befindet sich 

j e ein I(ranträger, auf denen die Uber die Hallenbreite 

sich erstreckende KranbrUcke läuft, auf weicher ibrer-

seits die Laufkatze verfahrbar ist, so da13 die Halle 

flächenhaft von Hebezeug bedient werden kann. Die 

grol3en Spannweiten in Verein nit den hohen Gewicht der 

Giei3pfanne bedingen erhebliche Steghöhen der Tràger des 

Kranes und damit einen grol3en baulichen Aufwand. 

Die - unbestrittenermai3en - neue Lösung gemàB den Pa-

tent besteht nun darin, anstelle des Hallenkr.anes em 

auf den Drehturm selbst angeordnetes Hebezeug zum Heben 

der auf den Hallenflur angeförderten Giepfanne auf das 

Giei3niveau zu verwenden. BezUglich der erfinderischen 

Tätigkeit gelten folgende fber1egungen: 

. . . / 1 . . 
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4. Die von der Einspruchsabteilung im Einzelnen nicht be-

handelte Veröffentlichung (1), auf der jedoch ein we-

sentlicher Teil des Vorbringens der Einsprechenden und 

BeschwerdefUhrerin beruht, befai3t sich mit einer Em-

richtung zurn Wechseln von Zwischengefäl3en. Derartige 

Zwischengefâl3e sind nach einer gewissen Betriebszeit 

verbraucht" (S.1, Z.53), sie mUssen daher repariert 

werden. Dem schnellen Austausch derartiger Zwischenge-

fäl3e ssoe  wesentliche Unterbrechung" (S.3, Z.10) des 

Giei3ens dient die in (1) beschriebene Vorrichtung. fber 

den Transport der Gie3pfannen zu den Zwischengefäi3en 

bzw. von ihnen weg enthält (1) keine Angaben; hingegen 

findet sich auf S.2, Z.23 der Satz "der Vorteil der Er-

findung liegt darin, daB ein im wesentlichen kontinu-

ierlicher Gie8vorgang gesichert ist, ohne daB ein GieL3-

kran zuin Wechseln der Gef13e erforderlich ist " . Der 

Fachmann wird djesen Satz im Hinblick auf die auf S.2, 

Z.7-13 angegebene Aufgabe dahin interpretieren, daB em 

(oder besser: der) GieI3kran zum Wechsel der Zwischenge-

fäl3e nicht erforderlich ist.so daB beim Zwischengefäl3-

wechse]. der Gie8vorgang nicht blockiert ist. 

5. Der folgeride Satz auf S.2, Z.25 "der Fortfall des Giel3-

kranes bringt den weiteren Vorteil einer wesentlichen 

Verringerung der Bauhöhe der gesamten Anlage mit sich" 

ist demgegenUber nicht verständlich. 1st tiberhaupt kein 

Gie3kran vorhanden, dann kann die GieBpfanne nicht zu 

den Zwischengefaf3en transportiert werden; so gesehen, 

ist der fragliche Satz eine Effektangabe, zu der die 

konstruktive Grundlage fehit. Wolite man aber aus die-

sein Satz ableiten, daB die in der Zeichnung dargestell-

ten und in der Beschreibung wiederholt so bezeichneten 

Zwischengefäl3e eigentlich Gie3pfannen sind, so wUrde 

dies den Ublichen Auslegungsregeln widersprechen. Em 

0  0 • / • • • 
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Dokuxuent kann nicht gegen den Wort- und Sinnzusammen- 	-: 

hang des Uberwiegenden Teiles seines Inhaltes urninter-

pretiert werden, ganz. abgesehen davon, daI3 in diesem 

Falle die Anlage keine Zwischengefäi3e aufweisen wUrde. 

6. Was sohin die Funktion des Hebezeuges in baulichen Kon-

zept gern13 der Anrneldung anbelangt, erbringt (1) 

nichts. Der Fachmann wird aus (1) lediglich entnhmen, 

daB, wenn es gelänge, den zum Pfannentransport dienen-

den Gie3kran zu eliininieren, die Halle niedriger gebaut 

werden kann - was woh.1. selbstverständlich ist -, und 

daB Hebezeuge zum alternierenden Wechsel bekannt sind. 

Hierauf ist noch spàter einzugehen. 

7. Die sowohi von der Einsprechenden als auch von der Em-

s pr uchsabte ii ung e ingehend behandel te Verö ffentl ichung 

(2) enthàlt keine Hinweise Uber den Transport der Gie8-

pfanne in die Giel3position. So ist nicht festgelegt, 

daB die Giel3pfanne auf einem auf den HUttenflur ver-

fahrbaren Wagen antransportiert wird; es ist nicht aus-

zuschliel3en, daB der Antransport, moglichereise- auch 

das Anheben auf das Giei3niveau durch einen - nicht dar-

gesteliten Hallenkran erfolgt und dai3 das dargesteilte 

Hebezeug erst nach den Absetzen der Giei3pfanne auf den 

Giel3niveau beim Gie3vorgang selbst in Aktion tritt. Es 

ist jedenfalls deni Fachmann wohi bekannt, daB in einer 

Halle auch mehrere, voneinander unabhängige Hebezeuge 

angeordnet sein können, die nicht nur für den Arbeits-

vorgang selbst, sondern auch für Montage, Reparaturen 

usw. eingesetzt-werden. Aus diesem Grunde läJ3t sich 

auch aus den dargesteilten Auskragungen.fUr die Lauf-

katzenfahrbahn kein sicherer Schlui3 auf die Transport-

vorgänge beim Giel3en ziehen. 

0 
. . I . • . 
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8. 	Die Einsprechende hat v.on dem am 9.April 1982 einge- 
langten Schriftsatz den Weg von der Konstruktion gemäl3 
(2) zum Patentgegenstand in zwei Schritte aufgegliedert 

(siehe die dort mit 3A und 3B bezeichneten Figuren). 
Der erste Schritt besteht in der Einftthrung folgender 
Elementein die Offenbarung von (2): 

a) die Giel3pfanne wird auf dem HUttenflur antranspor -

tiert; 

b) das dargestelite Hebezeug hebt die Giel3pfanne auf 
das Giel3niveau und transportiert es anschliel3end 
horizontal in die Giei3position. 

Ob der Durchschnittsfachmann diese Elemente zu der Of-
Eenbarung von (2) hinzufUgen wird, hängt davon ab, ob 
ibm das Ziel, nmlich der Verzicht auf den Hallenkran 
als Pfannentransportmittel, vorschwebt.. Da, wie in 
Punkt 4 bis 6 dargelegt, (1 ) wegen der Unvereinbarkeit 
der diesbeztiglichen Angabe mit der Ubrigen Offenbarung 
als Anregung ausscheidet, ut dieser erste Schritt 
nicht als soweit nahegelegt anzusehen, dai3, davon aus- 
gehend, der zweite Schritt (EinfUhrung eines Dreh-
kranes) unternonunen werden könnte. Es hiel3e das Verxnö-
gen eines Durchschnittsfachmannes Uberschätzen, woilte 
man ibm zutrauen, eine in Kontext sinnwidrige Effektan-
gabe eines Dokumentes (nm1ich (1)), zur gedanklichen 
Fortentwicklung der Offenbarung eines anderen Dokumen-
tes auszuwerten. Wovon der Durchschnittsfachmann aus-
geht und was er unter Umständen bei Kombination der 
Lehren mehrerer Dokumente berUcksichtigt, sind die tat-
sàchlich geoffenbarten Konstruktionen, wobei die Off en-
barung nur soweit geht, als seine doch relativ begrenz-
te und den Konkreten verhaftete Einsicht reicht. 

. . . / . 1  0 
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9. Die Uberlegungen liei3en zunächst die Aufrechterhaltung 

des Patentes moglich erscheinen. Durch die in der inUnd-

lichen Verhandlung vorgelegte Veroffentlichung (12) ist 

jedoch die Situation verändert. Der vorstehend erwhnte 

erste Schritt ist Stand der Technik. Da gemàl3 (12) das 

Hebezeug auf dem GieBgerät selbst angeordnet ist und 

damit die Giel3pfanne, die mit deni Pfannenwagen auf den 

HUttenflur herantransportiert wird, auf das Giel3niveau 

gehoben und dort horizontal in die Giel3position ge-

bracht wird, entfällt die Verwendung eines Hallenkrans 

fUr diese Operationen. Damit ist aber die Aufgabe in 

einem bestiinmten Fall gelost; dai3 die Halle dann 

niedriger gebaut werden kann, ist nur eine selbstver-

ständliche Konsequenz. 

10. Es verbleibt sohin riur, die Erfindungsqualität des. 

zweiten Schrittes (Hebezeug auf den Drehturin) zu unter-

suchen. Wie in der mUndlichen Verhandlung aui3er Streit 

gesteilt, betreffen (1). und (2) einen älteren Stand der 

Technik, nämuich eine Vertikaistranganlage mit einem 

absatzweisen Giei3vorgang unter Kippung der Gie3pfanne. 

Inzwischen hat die Entwicklung zu einein völlig kontinu-

ierlichen Giei3verfahren ("Sequenzguss") gefUhrt, bei 

dem eine Schnellwechseleinrichtung fUr die Giel3pfannen, 

meist in Form eines Drehtumms ausgefUhrt, Verwendung 

firidet; die Giel3pfannen werden dabei nicht gekippt, 

sondern Uber einen Stopfenverschlui3 entleert. Thitt nun 

der Fachmann, der dieser nunmehr ailgemein Ublichen 

Entwicklungslinie folgt, mit der bekannten Aufgabe, zur 

Vemmeidung eines Hallenkrans das Hebezeug für die GieI3-

pfanne am Giel3gerUst selbst anzuordnen, dann bieten 

sich ersichtlich Uberhaupt nur zwei Möglichkeiten an: 

. 0  . / . S • 
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nãmlich auf den Giel3gerüst abermals ein separates Hebe-

zeug anzuordnen, oder das Hebezeug auf den Drehturm an-S 

zubringen. Schon an und für sich betrachtet, wUrde die 

erstgenannte Alternative kaum als realistisch anzuspre-

chen sein. Es wUrden nâmlich dabei die lastaufnehmenden 

StUtzorgane zweifach vorgesehen mUssen, eirmtal für den 

Drehturxn und das andere Mal für das Hebezeug. 

11. Nun sind aber Rebezeuge nit vertikaler Drehachse mit 

derselben ailgemeinen Zweckbestimmung bekannt, die da-

rin besteht, in einer Drehiage die Last aufzunehmen und 

sie in der anderen Drehiage abzusetzen bzw. sie in 

Wirkposition zu bringen. Derart werden Totzeiten ver-

mieden. Ein Beispiel zeigt das Dokument (8) (vgl. Seite 

1, rechte Spalte, Seite 39 f.)1 aber auch die Veröf-

fentlichung (1), eben in der speziellen Anwendung auf 

den Wechsel des Zwischengefäl3es. Es sind also derartig: 

drehkranartige Einrichtungen ebenso Stand der Technik, 

wie es der Laufkran ist, der: in den AusfUhrungen gem 

(2). und (12) .Anwendung gefurMen hat. Es 1st demnach für 

die Ubernahme des bekannten Prinzips (Hebezeug mit ver-

tikaler Drehachse mit den Zweck der Vermeidung von Tot-

zeiten) im Lichte der bekannten prinzipiellen Aufgabe 

(Hebezeug auf den Gie3gerUst, Vermeidung des Hallenkra-

nes) keine erfinderische Tätigkeit erforderlich. 

12. Die in vorstehenden nicht nàher behandelten, in den Ab-

schnitten II und IV. genannten Dokumente ergeben keine 

Gesichtspunkte, die die obigen Darlegungen beeinflussen 

könnten. Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemäl3 

Hauptantrag beruht sohin nicht auf erfinderischer Ta-

tigkeit (Art .56 EPU). Anspruch 1 ist daher in Sinne des 

. S 0  / S • • 
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Art.52(1) EPU nicht gewährbar. Die Ubrigen-Patentan-

sprUche sirid vom Anspruch 1 abhärigig; da dieser n-
spruch nicht gewährbar ist, können auch die abhângigen 

AnsprUche nicht gewhrt werden. 

13. 	Der gemäi3 Hilfsantrag vorgeschlagenen EinfUgung "mit 
gabel formig en Ausnetimung en" kommt ke in ent sche idende S 

Gewicht zu, da eine derartige Ausgestaltung aus kon-
struktiven GrUnden (grol3er Horizontalabstand der zwei 

Arigriffspunkte an der Gie3pfanne) und aus GrUnden des 
Platzbedarfes und Materialaufwandes auf der Hand liegt. 

Man verg.leiche zuin Beispiel die zwei1ufige Anordnung 
bei KranbrUcken, die bei Kragträgern, insbesondere bei 
kurzen, zu einer Gabelform fUhrt. Der Gegenstand des 
Patentanspruchs 1 gemdB Hilfsantrag beruht deshaib 

ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art.56 

EPU). Der Hilfsantrag ist daher ebenfalls nicht gewhr -

bar. 

Entscheidung sforinel 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 
Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

1 


